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Seminarankündigung 

 

In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) veranstaltet der VPRA das  

Seminar 

 

„Hörfunk und Internet – Rechtsfragen zu Content und Programmgestaltung“ 

mit  

RA Bernhard Buchner 

Lausen Rechtsanwälte, München 

 

Termin 

Dienstag, 19. Oktober 2010 

in den Räumen der 

Landesanstalt für Kommunikation 

Reinsburgstr. 27 (Bitte beachten: Anschriftenänderung!) 

70178 Stuttgart 

 

Seminargebühr: 80,-- € 

 

Zielgruppe : Geschäftsführung, Programmleitung, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, die in Ihren Abtei-

lungen mit medienrechtlichen Fragen konfrontiert werden 

 

Teilnehmeranzahl: mind. 8 Personen 

 

Anmeldungen: Mit beiliegendem Anmeldebogen an den VPRA, Fax 0711/18567-304. Zur besse-

ren Koordination der Veranstaltung sollten Anmeldungen so frühzeitig wie möglich, bitte spätes-

tens bis zum 20. September 2010 erfolgen. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Mindestteilneh-

merzahl von 8 Personen schon erreicht worden sein, werden wir selbstverständlich auch nach die-
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sem Zeitpunkt Anmeldungen annehmen. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge 

ihres Eingangs berücksichtigt.  

 

Bitte beachten Sie, dass wir ggf. (z. B. bei Überschreiten der maximalen Teilnehmerzahl) eine Zu-

weisung der Seminarplätze vornehmen werden, um möglichst vielen verschiedenen Veranstaltern 

die Teilnahme ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen. Für diesen Fall erhalten Sie gesondert Nachricht. 

Wir behalten uns ebenfalls vor, im Falle des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl einen Er-

satztermin anzubieten und in letzter Konsequenz bei unzureichender Teilnehmerresonanz die 

Veranstaltung abzusagen. 

 

Rückfragen: Für Rückfragen wenden Sie sich an den VPRA, Herrn Wetzel, Tel. 0711/18567-183. 
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Bernhard Buchner absolvierte Jurastudium und Referendariat in München. Er ist seit 2001 für die 

auf Medienrecht spezialisierte Kanzlei Lausen Rechtsanwälte in München 

tätig und bearbeitet vorwiegend Mandate im Bereich des Urheber-, Marken- 

und Wettbewerbsrechts, insbesondere der Verfolgung von Rechtsverletzun-

gen im Online-Bereich. Sein besonderes Interesse gilt weiterhin den aktuel-

len Rechtsproblemen im Bereich des E-Commerce sowie des Rundfunks 

und der Telemedien. Praktische Erfahrungen sammelte Herr Buchner bei 

seiner Tätigkeit in einer Münchner Kanzlei sowie als Repetitor und wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsstrafrecht der LMU Mün-

chen. Herr Buchner ist zudem Dozent in verschiedenen Seminaren der Aka-

demie des Deutschen Buchhandels. 

 

Themenübersicht 

 

1. Urheberrecht 

- geschützte Werke 

- Verwertungsrechte, insbesondere Sendung und Onlinenutzung 

- relevante Schranken 

- Rechtserwerb allgemein, Nutzungsarten, § 43 UrhG 

- Rechtserwerb und potentielle Rechtsinhaber bei Wortinhalten, Musik und Werbung 
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- Verwertungsgesellschaften: Zuständigkeit und Rechtserwerb 

- Senderecht des Sendeunternehmens 

 

2. Persönlichkeitsrecht/Recht am eigenen Bild 

 

3. Haftung für Inhalte im Web 

- Haftung für eigene/fremde Inhalte 

- Internetpiraterie 

 

4. Rundfunkrecht 

- Abgrenzung Rundfunk/Telemedien, Einordnung des „Internetradio“ 

- Folgen der Abgrenzung von Rundfunk und Telemedien 

- Trennungsgrundsatz, 13. RÄndStV, Werberichtlinien 

- Gewinnspiele: Gewinnspielsatzung und Wettbewerbsrecht 

 

5. Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 

 

6. Aktuelle Rechtsprechung (soweit nicht zuvor behandelt) 

 

Zeitplan 

 

Anreise:  09.15 Uhr 

Beginn:  09.30 Uhr   

Ende: ca. 17.00 Uhr 

 

In der Mittagspause wird kleiner Imbiss durch ein Catering-Unternehmen gereicht. Mit Zusendung 

der Teilnahmebestätigung erhalten Sie eine Anfahrtsskizze zum Veranstaltungsort. 

 

 

gez. Ralf Wetzel              

 

Anlage 

 

 


